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das Kollegium, welches die Gesetzesvollziehung
überwachte, in Streitfällen entschied und bei der Gesetzgebung

wenigstens in den letzten Jahren der klösterlichen

Herrschaft entscheidend mitwirkte. Dieser erste
Schritt zur Gewaltentrennung erfolgte im Tale nicht als
etwas Autochtones, sondern als etwas Aufgepflanztes,

Mit diesem Ausgangspunkt für die Entwicklung des

Engelberger Vermittlungsgerichtes auf dem Boden des

Obwaldner-Rechts glaube ich das Ende der Entwicklung
der eigenen Gerichtsbarkeit bestimmen zu können. Das
Frühere war zum großen Teil selbst gewachsen unter der
Herrschaft der Aebte und im Selbständigkeitskampf der
Talleute gegen eben diese Herrschaft. Andererseits ist
es klar, daß gerade zur Zeit, da die Schirmorte eine so
große Macht über die Klosterherrschaft entfalteten, die
Gestaltung des Rechts dementsprechend beeinflußt wurde.
Jedoch ist durch diese ziemlich abgeschlossene Entwicklung

manche Rechtseinrichtung geschaffen worden, die
noch heute ihren Einfluß im Tale geltend macht.
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